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E N T S P R E C H E N S E R K L Ä R U N G 
Z U M  D E U T S C H E N  C O R P O R AT E  G O V E R N A N C E 

K O D E X  N A C H  §  1 6 1  A K T G
......................................................................................................................................................................

Vorstand und Aufsichtsrat der Epigenomics AG er-
klären hiermit, dass die Epigenomics AG seit der 
letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2004 
den Empfehlungen der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex in der 
Fassung vom 21. Mai 2003 bzw. 2. Juni 2005 ent-
sprochen hat und den Empfehlungen der Regie-
rungs kommis sion Deutscher Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung vom 2. Juni 2005 mit 
den folgenden zum Teil unternehmensspezifischen 
Ausnahmen entsprechen wird:

Ziffer 3.8 Absatz 2
Die von der Epigenomics AG für seine Mitglieder 
des Vorstands und des Aufsichtsrats abgeschlos-
sene D&O-(Directors & Officers) Haftpflichtver-
sicherung enthält einen Selbstbehalt. Wir sehen 
je doch in einem Selbstbehalt keine Voraussetzung 
für verantwortungsvolle Unternehmensführung; 
sie stellt vielmehr eine selbstverständliche Pflicht 
aller Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats dar. Aus diesem Grund ist ein „angemesse ner“ 
Selbstbehalt für uns nicht von vorrangigem Inter-
esse. Daher haben wir der Empfehlung in Ziffer 3.8 
Absatz 2 bezüglich eines „angemessenen“ Selbst-
behalts nicht entsprochen und werden dieser auch 
nicht entsprechen. 

Ziffer 4.2.3 Absatz 2
Die in der Vergangenheit an Mitglieder des Vor-
stands gewährten Aktienoptionen waren nicht auf 
relevante Vergleichsparameter bezogen. Die be-
stehenden Aktienoptionsprogramme schließen eine 
nachträgliche Änderung der Erfolgsziele nicht aus 
und für außerordentliche, nicht vorhergesehene 
Entwicklungen ist eine Begrenzungsmöglichkeit 
(Cap) nicht vereinbart. Die der Optionsgewährung 
zugrunde liegenden Aktienoptionsprogramme 
wurden vor dem Börsengang der Gesellschaft auf-
gelegt und im Emissionsprospekt in detaillierter 
Form erläutert. Wir sind der Ansicht, dass ein Bezug 
auf Vergleichsparameter nicht in der Lage ist, das 

Verantwortungsgefühl und die Motivation von Vor-
standsmitgliedern zu erhöhen und dass angesichts 
der Struktur unserer bestehenden Aktienoptions-
programme eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) 
nicht erforderlich ist. Eine nachträgliche Änderung 
der Erfolgsziele würde einer Genehmigung durch 
die Hauptversammlung bedürfen und ist nicht 
beabsichtigt. Daher haben wir uns nicht an die 
Empfehlungen der Ziffer 4.2.3 Absatz 2 des Kodex 
im Rahmen der in der Vergangenheit gewähr ten 
Aktienoptionen gehalten und werden diese erst 
im Fall eines neuen Aktienoptionsplans umsetzen.     

Ziffer 5.1.2 Absatz 2
Eine Altersgrenze für Mitglieder des Vorstands ist 
nicht festgelegt. Eine solche allgemeine Begren-
zung könnte den Aufsichtsrat bei der Suche nach 
besonders qualifizierten und erfahrenen Kandi-
daten einschränken. Wir sind der Ansicht, dass das 
Alter ein nicht geeignetes Kriterium für den Aus-
schluss von Kandidaten darstellt. Darüber hinaus 
legt die Altersstruktur des gegenwärtigen Vor-
stands die Bestimmung einer Altersgrenze für die 
absehbare Zukunft nicht nahe. Demzufolge haben 
wir der Empfehlung in Ziffer 5.1.2 Absatz 2 bezüg-
lich einer Altersgrenze für Mitglieder des Vorstands 
nicht entsprochen und werden dieser auch nicht 
entsprechen.

Ziffer 5.4.1 Absatz 2
Aus den gerade genannten Gründen ist eine Alters-
grenze für Mitglieder des Aufsichtsrats ebenfalls 
nicht festgelegt worden. Eine Altersbegrenzung 
würde das Recht der Hauptversammlung auf Be-
stellung der Aufsichtsratsmitglieder in unange-
brachter Weise einschränken. Demzufolge haben 
wir der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Absatz 2 bezüg-
lich einer Altersgrenze für Mitglieder des Auf-
sichtsrats nicht entsprochen und werden dieser 
auch nicht entsprechen.

Ziffer 5.4.7 Absatz 1
Das Unternehmen entspricht den Empfehlungen 
des Kodex hinsichtlich der Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder für Tätigkeiten in Ausschüssen 
mit der Ausnahme, dass es keine separate Ver-
gütung für die reine Mitgliedschaft in Ausschüssen 
mit Ausnahme des Vorsitzes gibt. Da die Ausschuss-
tätigkeit unter den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
gleichmäßig verteilt ist, erscheint eine gesonderte 
Vergütung für die reine Mitgliedschaft in Aus-
schüssen nicht erforderlich.

Ziffer 5.4.7 Absatz 2
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
enthält keinen erfolgsorientierten Bestandteil. Ein 
erfolgsorientierter Bestandteil würde keinen zu-
sätzlichen Anreiz oder Motivationsschub bewirken. 
Die Entscheidung über die mögliche Festlegung 
von erfolgsorientierten Vergütungsbestandteilen 
wird bei Bedarf einer künftigen Hauptversamm-
lung vorbehalten. 
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